
durch andere Garantien oder Schutzmaßnahmen ausgeglichen wer
den oder nur eine begrenzte Kategorie von Arbeitnehmern mit 
einem befristeten Arbeitsvertrag betreffen, was vom vorlegenden 
Gericht zu prüfen ist. 

2. Da Paragraf 8 Nr. 3 der Rahmenvereinbarung keine unmittelbare 
Wirkung hat, darf das vorlegende Gericht die im Ausgangsver
fahren in Rede stehenden nationalen Rechtsvorschriften, wenn es 
sie für mit dem Unionsrecht unvereinbar hält, nicht unangewandt 
lassen, sondern muss sie so weit wie möglich im Einklang mit der 
Richtlinie 1999/70 und dem mit der Rahmenvereinbarung ver
folgten Zweck auslegen. 

( 1 ) ABl. C 129 vom 6.6.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 
17. Juni 2010 (Vorabentscheidungsersuchen des Conseil 
d’État — Belgien) — Terre wallonne ASBL (C-105/09), 
Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)/Région 

wallonne 

(Verbundene Rechtssachen C-105/09 und C-110/09) ( 1 ) 

(Richtlinie 2001/42/EG — Prüfung der Umweltauswirkungen 
bestimmter Pläne und Programme — Richtlinie 91/676/EWG 
— Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus 
landwirtschaftlichen Quellen — Aktionsprogramme für 

gefährdete Gebiete) 

(2010/C 221/20) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Conseil d’État 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement 
Wallonie ASBL (C-110/09) 

Beklagte: Région wallonne 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Conseil d’État — Auslegung des 
Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. 
Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung 
durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (ABl. L 375, S. 1) 

sowie der Art. 3, 2 und 4 der Richtlinie 2001/42/EG des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über 
die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 
Programme (ABl. L 197, S. 30) — Einführung von Aktionspro
grammen zum Schutz der bezeichneten gefährdeten Zonen — 
Natur und Umfang der Verpflichtung — Erforderliche Prüfung 
der Auswirkungen des Programms zur Bewirtschaftung von 
Stickstoff auf die Umwelt 

Tenor 

Ein nach Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 
12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung 
durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen erlassenes Aktionspro
gramm gehört grundsätzlich zu den Plänen oder Programmen im 
Sinne von Art. 3 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2001/42/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die 
Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme, 
wenn es einen „Plan“ oder ein „Programm“ im Sinne von Art. 2 
Buchst. a dieser Richtlinie darstellt und Maßnahmen enthält, von 
deren Einhaltung die Erteilung der Genehmigung abhängt, die für 
die Verwirklichung der in den Anhängen I und II der Richtlinie 
85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltver
träglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten 
in der durch die Richtlinie 97/11/EG des Rates vom 3. März 1997 
geänderten Fassung aufgeführten Projekte gewährt werden kann 

( 1 ) ABl. C 129 vom 6.6.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 25. März 
2010 — Europäische Kommission/Hellenische Republik 

(Rechtssache C-169/09) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Anforderungen an 
die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte — 

Nicht fristgerechte Umsetzung) 

(2010/C 221/21) 

Verfahrenssprache: Griechisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: S. 
Schønberg und M. Karanasou Apostolopoulou) 

Beklagte: Hellenische Republik (Prozessbevollmächtigte: N. Daf
niou)
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Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter 
Erlass der Vorschriften, die erforderlich sind, um der Richtlinie 
2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. 
Juli 2005 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetrie
bener Produkte und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG 
des Rates sowie der Richtlinien 96/57/EG und 2000/55/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 191, S. 29) 
nachzukommen 

Tenor 

1. Die Hellenische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen 
aus der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 6. Juli 2005 zur Schaffung eines Rahmens für die 
Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung 
energiebetriebener Produkte und zur Änderung der Richtlinie 
92/42/EWG des Rates sowie der Richtlinien 96/57/EG und 
2000/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates versto
ßen, dass sie nicht die Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlas
sen hat, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. 

2. Die Hellenische Republik trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 153 vom 4.7.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 24. Juni 
2010 — Europäische Kommission/Hellenische Republik 

(Rechtssache C-478/09) ( 1 ) 

(Verschmelzung oder Spaltung von Aktiengesellschaften — 
Erfordernis der Erstellung eines Berichts durch einen unab
hängigen Sachverständigen — Nicht fristgerechte Umsetzung) 

(2010/C 221/22) 

Verfahrenssprache: Griechisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: S. La 
Pergola und M. Karanasou Apostolopoulou) 

Beklagte: Hellenische Republik (Prozessbevollmächtigte: N. Daf
niou und V. Karra) 

Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter 
Erlass der Vorschriften, die erforderlich sind, um der Richtlinie 

2007/63/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. November 2007 zur Änderung der Richtlinien 
78/855/EWG und 82/891/EWG des Rates hinsichtlich des Er
fordernisses der Erstellung eines Berichts durch einen unabhän
gigen Sachverständigen anlässlich der Verschmelzung oder der 
Spaltung von Aktiengesellschaften nachzukommen 

Tenor 

1. Die Hellenische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen 
aus der Richtlinie 2007/63/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. November 2007 zur Änderung der Richtlinien 
78/855/EWG und 82/891/EWG des Rates hinsichtlich des Er
fordernisses der Erstellung eines Berichts durch einen unabhängigen 
Sachverständigen anlässlich der Verschmelzung oder der Spaltung 
von Aktiengesellschaften verstoßen, dass sie die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser 
Richtlinie nachzukommen, nicht innerhalb der vorgeschriebenen 
Frist erlassen hat. 

2. Die Hellenische Republik trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 24 vom 30.1.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 22. Juni 
2010 (Vorabentscheidungsersuchen des Cour de Cassation 
— Frankreich) — Verfahren gegen Aziz Melki (C-188/10), 

Sélim Abdeli (C-189/10) 

(Verbundene Rechtssachen C-188/10 und C-189/10) ( 1 ) 

(Vorabentscheidungsersuchen — Art. 267 AEUV — Prüfung 
der Vereinbarkeit eines nationalen Gesetzes sowohl mit dem 
Unionsrecht als auch mit der nationalen Verfassung — Na
tionale Regelung, die den Vorrang eines Zwischenverfahrens 
zur Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit vorsieht — Art. 67 
AEUV — Freizügigkeit — Abschaffung der Kontrollen an den 
Binnengrenzen — Verordnung (EG) Nr. 562/2006 — Art. 20 
und 21 — Nationale Regelung, die Identitätskontrollen im 
Gebiet zwischen der Landgrenze von Frankreich zu den Ver
tragsstaaten des Übereinkommens zur Durchführung des 
Übereinkommens von Schengen und einer diesseits der Grenze 

im Abstand von 20 km zu ihr gezogenen Linie erlaubt) 

(2010/C 221/23) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Cour de Cassation

DE C 221/14 Amtsblatt der Europäischen Union 14.8.2010


